
 
 
 
 
 
 Saarbrücken, im November 2006 
 

 

Hinweis an alle Versorgungsberechtigte 
 
 
Sonderzahlung Saarland 2006 
 
Die Empfänger beamtenrechtlicher Versorgungsbezüge (Ruhestandsbeamte, Witwen, 
Waisen) erhalten im Dezember eine jährliche Sonderzahlung, wenn ihnen für den ganzen 
Monat Dezember laufende Versorgungsbezüge zustehen (Gesetz über die Gewährung einer 
jährlichen Sonderzahlung im Saarland vom 16.12.2003- Saarländisches 
Sonderzahlungsgesetz, zuletzt geändert durch Gesetz Nr. 1586 vom 15.02.2006).  
 
Bei Waisen sind die Voraussetzungen auch erfüllt, wenn sie wegen Ableistung des Wehr- 
oder Zivildienstes im Monat Dezember keinen Anspruch auf Versorgungsbezüge haben.  
 
Der Grundbetrag beträgt  

• für Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte sowie 
• Empfängerinnen und Empfänger von  

Witwen- bzw. Witwergeld mit Versorgungsbezügen  
-  der Besoldungsgruppen A 2 bis A 10 500 Euro,  
-  der Besoldungsgruppen A 11 und höher 400 Euro und  

• für Empfängerinnen und Empfänger von Waisengeld 285 Euro.  

Als weiterer Bestandteil des Grundbetrages wird für jedes Kind, für das nach den 
Bestimmungen des BBesG im Monat Dezember ein Familienzuschlag zusteht, ein Betrag 
von 200 Euro gewährt.  
 
Der Grundbetrag wird höchstens in Höhe der nach den Bestimmungen des Besoldungs- 
bzw. Versorgungsrechts für den Monat Dezember zustehenden laufenden Bezüge gewährt 
(§ 67 Abs. 1 BBesG).  
 
Das Gesetz ist mit Wirkung vom 01.01.2006 in Kraft getreten und bis 31.12.2010 befristet.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Ihre Ruhegehaltskasse des Saarlandes 
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